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16 Handbuch für die Einrichtung und Verwaltung der Bibliotheken.

antwortlichkeit geht aber auf diesen nur unter dessen ausdrück¬
licher Zustimmung über* (0* E. 1 u* 2, § 55* 5*) Die Verwaltung
der Schülerbibliothek wird vom Director einem Lehrer der
Muttersprache an den oberen Classen der Anstalt übergeben*Der Bibliothekar kann für die laufenden Bibliotheksarbeiten
keine Remuneration beanspruchen; auf diese kann nur in dem
Falle ein Anspruch erhoben werden, wenn eine Lehrer- oder
Schülerbibliothek von Grund aus geordnet, aufgestellt und
katalogisiert wird* (U* M* E* 3* Nov* 1873, Z* 14.060*) In der
Regel berücksichtigen aber einsichtsvolle Directoren, welche die
Zeit und Arbeit, die eine ordentliche Bibliotheksverwaltung er¬
heischt, zu würdigen verstehen, den Bibliothekar der Lehranstalt
in der Weise, dass sie ihm nach Thunlichkeit ein beschränkteres
Maß von Lehrstunden zutheilen*

Geldmittel . Die Geldmittel, welche an den verschiedenen
Mittelschulen für Bibliothekszwecke zur Verwendung gelangen,
sind orts- und zeitweise verschieden; nur an manchen Oommunal-
und Landesanstalten sind fixe Dotationen für die Bibliotheken
bestimmt. An den Staats-Mittelschulen wird der Aufwand für
die Bibliotheken aus dem Lehrmittelfonde bestritten. Dieser wird
gebildet:
a) aus den Aufnahmstaxen, welche die in die Lehranstalt neu

eintretenden Schüler (mit Ausnahme der vom Schulgelde
befreiten) in der Höhe von je 2 fl. 10 kr. entrichten (0. E.
§ 63), und

ß) aus den für die Ausfertigung von Zeugnisduplicaten ein¬
gehenden Taxen, indem 6 fl* für ein Maturitätszeugnis
(U. M* E* 13. October 1870, Z. 10.146), und 1 bis 2 fl* für
ein Semestralzeugnis zu erlegen sind* (U* M* E. 17. Febr* 1873,
Z* 11.425, ex 1872*)
Der von dem Lehrmittelfonde für die Bibliothek zu ver¬

wendende Theilbetrag wird vom Lehrkörper bestimmt* (O. E* § 63.)An manchen Mittelschulen werden überdies noch nach den
Localverhältnissen verschiedene, aber in mäßiger Höhe festzu¬
setzende Bibliotheksbeiträge von den Schülern eingefordert*
(0. E* § 55*)

Die statistischen Notizen über den Aufwand für die Lehr¬
mittel, eventuell die Bibliotheksbeiträge und den summarischen
Ausweis der Aufnahmstaxen sind von den Staats-Mittelschulen in
den Programmen (Jahresberichten) zu veröffentlichen* (U. M* E*
9* Juni 1875, Z* 8710*)
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